
Seite 1 

Textgegenüberstellung zur Regierungsvorlage der 

Oö. Landesverwaltungsgerichtsgesetz-Novelle 2015 

 

 

Landesgesetz über das Oö. Landesverwaltungsgericht 

(Oö. Landesverwaltungsgerichtsgesetz - Oö. LVwGG) 

 

1. HAUPTSTÜCK 

ORGANISATION DES LANDESVERWALTUNGSGERICHTS 

 

2. ABSCHNITT 

ORGANE 

 

§ 4 

Leitung 

(1) Die Präsidentin bzw. der Präsident leitet das Landesverwaltungsgericht und vertritt 

dieses nach außen. 

(2) Die Präsidentin bzw. der Präsident führt alle Angelegenheiten der Justizverwaltung, 

soweit sie nicht in diesem Landesgesetz anderen Organen ausdrücklich zugewiesen sind. 

Dazu zählen sämtliche dienstrechtliche Angelegenheiten mit Ausnahme des Vollzugs des 

Oö. Landes-Gehaltsgesetzes – Oö. LGG (einschließlich der besoldungsrechtlichen 

Bestimmungen des Oö. Landes-Vertragsbedienstetengesetzes), des Oö. 

Gehaltsgesetzes 2001 – Oö. GG 2001, des Oö. Landesbeamten-Pensionsgesetzes, des Oö. 

Pensionsgesetzes 2006 und des Oö. Nebengebührenzulagengesetzes sowie der Erlassung 

von Verordnungen nach den Dienstrechtsgesetzen. Weiters zählen dazu sämtliche 

organisatorische bzw. innerdienstliche Angelegenheiten des Landesverwaltungsgerichts, 

insbesondere 

 1. die Leitung des Dienstbetriebs einschließlich der Erlassung einer 

Dienstbetriebsordnung und einer Kanzleiordnung sowie die Leitung der 

Geschäftsstelle, 

 2. die Wahrnehmung der Dienstaufsicht über die Vizepräsidentin bzw. den 

Vizepräsidenten, über die sonstigen Mitglieder und über die nichtrichterlichen 

Bediensteten, 

 3. die Erstellung einer Dienstbeschreibung für die Vizepräsidentin bzw. den 

Vizepräsidenten und die sonstigen Mitglieder, 

 4. die Abgabe von Stellungnahmen insbesondere im Rahmen von 

Begutachtungsverfahren. 

(3) Bei der Wahrnehmung der Aufgaben nach Abs. 2 ist die Präsidentin bzw. der 

Präsident an keine Weisungen gebunden; die Landesregierung ist berechtigt, sich über alle 

Gegenstände des Abs. 2 zu unterrichten. Die Präsidentin bzw. der Präsident ist verpflichtet, 

die verlangten Auskünfte unter Wahrung des Grundrechts auf Datenschutz und sonstiger 

bundesverfassungsrechtlicher Verschwiegenheitspflichten zu erteilen. 
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(4) Die Präsidentin bzw. der Präsident hat unter Berücksichtigung der innerdienstlichen 

Grundsätze des Amtes der Landesregierung eine zweckmäßige, rasche, einfache und 

kostensparende Besorgung der Angelegenheiten der Justizverwaltung zu gewährleisten und 

unter voller Wahrung der Unabhängigkeit der Mitglieder auf eine möglichst einheitliche 

Rechtsprechung hinzuwirken. 

(5) Mitteilungen, Berichte und Stellungnahmen an die Öffentlichkeit sowie 

Presseaussendungen und dergleichen im Namen des Landesverwaltungsgerichts sind der 

Präsidentin bzw. dem Präsidenten vorbehalten. 

(6) Die Präsidentin bzw. der Präsident wird im Verhinderungsfall von der Vizepräsidentin 

bzw. vom Vizepräsidenten vertreten; als Verhinderungsfall gilt auch die Befangenheit sowie 

die Vakanz der Funktion der Präsidentin bzw. des Präsidenten. Ist auch die Vizepräsidentin 

bzw. der Vizepräsident verhindert, erfolgt die Vertretung durch jenes Mitglied des 

Landesverwaltungsgerichts, das diesem am längsten angehört; bei gleicher Dauer 

entscheidet das Lebensalter. 

(7) Die Präsidentin bzw. der Präsident kann zu ihrer bzw. seiner Unterstützung die 

Vizepräsidentin bzw. den Vizepräsidenten oder ein sonstiges Mitglied mit der Führung von 

Angelegenheiten der Justizverwaltung in ihrem bzw. seinem Namen betrauen. Eine solche 

Betrauung bedarf – außer im Fall der Vizepräsidentin bzw. des Vizepräsidenten – der 

Zustimmung des betreffenden Mitglieds und kann von der Präsidentin bzw. dem Präsidenten 

jederzeit widerrufen werden. Bei der Besorgung der ihnen übertragenen Aufgaben sind die 

Betrauten an die Weisungen der Präsidentin bzw. des Präsidenten gebunden. 

(8) Sofern nicht gemäß § 3 Abs. 4 oder gemäß § 25 eine Zuständigkeit des 

Bundesverwaltungsgerichts gegeben ist, entscheidet das Landesverwaltungsgericht über 

Beschwerden nach Art. 132 Abs. 1 bis 3 B-VG durch einen Senat, wenn die Präsidentin bzw. 

der Präsident des Landesverwaltungsgerichts belangte Behörde ist.  

(9) Die §§ 1 bis 14 und § 16 Gerichtsorganisationsgesetz, RGBl. Nr. 217/1896, in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 34/2015, sind sinngemäß anzuwenden. 

 

(…) 

 

§ 6 

Personalausschuss 

 

(1) Der Personalausschuss besteht aus der Präsidentin bzw. dem Präsidenten, der 

Vizepräsidentin bzw. dem Vizepräsidenten und fünf durch die Vollversammlung aus ihrer 

Mitte in geheimer Abstimmung zu wählenden Mitgliedern. Für die durch die Vollversammlung 

zu wählenden Mitglieder ist jeweils ein Ersatzmitglied zu wählen. 

(2) Über jedes durch die Vollversammlung zu wählende Mitglied und Ersatzmitglied ist 

gesondert abzustimmen. Im Rahmen der ersten Abstimmung kann für jedes sonstige 

Mitglied eine Stimme abgegeben werden. Gewählt ist jene Person, die mehr als die Hälfte 

aller abgegebenen Stimmen erhalten hat. Kommt in der ersten Abstimmung keine 

Entscheidung zustande, ist eine erneute Abstimmung durchzuführen, bei der zwischen jenen 

Personen zu entscheiden ist, die im Rahmen der ersten Abstimmung die meisten Stimmen 
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erhalten haben. Wird auch in der zweiten Abstimmung kein Mitglied gewählt, entscheidet das 

Los zwischen jenen Personen, die in dieser Abstimmung die meisten Stimmen erreicht 

haben. Wählt die Vollversammlung innerhalb von vier Wochen nach Aufforderung durch die 

Präsidentin bzw. den Präsidenten keine Mitglieder, so gelten jene fünf Mitglieder des 

Landesverwaltungsgerichts als von der Vollversammlung bestimmt, die dem 

Landesverwaltungsgericht am längsten angehören; bei gleicher Dauer entscheidet das 

Lebensalter. 

(3) Der Personalausschuss hat ausschließlich folgende Aufgaben: 

 1. die Abgabe eines Besetzungsvorschlags (§ 18 Abs. 4); 

 2. die Entscheidung über die Amtsenthebung eines Mitglieds (§ 19) oder einer 

fachkundigen Laienrichterin bzw. eines fachkundigen Laienrichters; 

 3. die Tätigkeit als Disziplinarbehörde erster Instanz (§ 23); 

 4. die Dienstbeurteilung der Vizepräsidentin bzw. des Vizepräsidenten und der sonstigen 

Mitglieder (§ 24). 

(4) Den Vorsitz im Personalausschuss führt die Präsidentin bzw. der Präsident; sie bzw. 

er hat den Personalausschuss bei Bedarf einzuberufen. Die Präsidentin bzw. der Präsident 

wird im Verhinderungsfall von der Vizepräsidentin bzw. vom Vizepräsidenten vertreten. Die 

Vizepräsidentin bzw. der Vizepräsident wird im Verhinderungsfall und im Fall der 

Wahrnehmung der Vertretung der Präsidentin bzw. des Präsidenten von jenem Mitglied des 

Personalausschusses vertreten, das dem Landesverwaltungsgericht am längsten angehört; 

bei gleicher Dauer entscheidet das Lebensalter. Die weiteren Mitglieder des 

Personalausschusses werden im Verhinderungsfall oder im Fall der Wahrnehmung der 

Vertretung der Präsidentin bzw. des Präsidenten oder der Vizepräsidentin bzw. des 

Vizepräsidenten durch das jeweilige Ersatzmitglied vertreten. 

(5) Sind sowohl die Präsidentin bzw. der Präsident als auch die Vizepräsidentin bzw. der 

Vizepräsident verhindert, vertritt die Präsidentin bzw. den Präsidenten jenes Mitglied des 

Personalausschusses, das dem Landesverwaltungsgericht am längsten angehört; die 

Vizepräsidentin bzw. den Vizepräsidenten vertritt jenes Mitglied des Personalausschusses, 

das dem Landesverwaltungsgericht am zweitlängsten angehört. Bei gleicher Dauer 

entscheidet jeweils das Lebensalter. 

(6) Die Funktionsdauer der Mitglieder beträgt vier Jahre. Scheidet eines der Mitglieder 

während der Funktionsdauer aus, hat das jeweilige Ersatzmitglied für den Rest der 

Funktionsdauer an seine Stelle zu treten; Gleiches gilt, wenn das Mitglied zur Präsidentin 

bzw. zum Präsidenten oder zur Vizepräsidentin bzw. zum Vizepräsidenten ernannt wird. 

Scheidet ein Ersatzmitglied aus, so ist von der Vollversammlung für die verbleibende 

Funktionsdauer, für die das ausgeschiedene Ersatzmitglied gewählt war, ein neues 

Ersatzmitglied zu wählen; dies gilt sinngemäß auch im Fall des zweiten Satzes. 

(7) Der Personalausschuss fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der Stimmen 

bei Anwesenheit von zumindest vier seiner Mitglieder in nicht öffentlicher Sitzung. Gehört in 

den Fällen des Abs. 3 Z 2 bis 4 das betroffene Mitglied dem Personalausschuss an, ist es 

von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen; es ist von seinem Ersatzmitglied zu 

vertreten. Eine Stimmenthaltung gilt als Gegenstimme. 
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(8) Im Übrigen gelten die die Vollversammlung betreffenden Bestimmungen über den 

Geschäftsgang für den Personalausschuss sinngemäß. 

 

(…) 

 

2. HAUPTSTÜCK 

DIENST- UND BESOLDUNGSRECHT 

 

2. ABSCHNITT 

DIENST-, BESOLDUNGS- UND PENSIONSRECHTLICHE BESTIMMUNGEN 

 

§ 23 

Disziplinarrecht 

(1) Der disziplinären Verantwortung im Sinn dieser Bestimmung unterliegen die 

Mitglieder des Landesverwaltungsgerichts sowie ehemalige Mitglieder des Dienst- oder 

Ruhestands, sofern die Dienstpflichtverletzung als Mitglied des Landesverwaltungsgerichts 

begangen wurde. 

(2) § 119 Abs. 1 bis 3, §§ 120 bis 122, § 128, § 132 Abs. 2 bis 5 und § 138 Oö. LBG sind 

nicht anzuwenden; § 119 Abs. 4, § 131 Abs. 1, § 132 Abs. 1 sowie §§ 146 und 147 Oö. LBG 

gelten mit der Maßgabe, dass an die Stelle der bzw. des Dienstvorgesetzten oder der 

Dienstbehörde die Präsidentin bzw. der Präsident tritt. An die Stelle der 

Disziplinarkommission tritt jeweils der Personalausschuss. Ein Einspruch im Sinn des § 147 

Oö. LBG ist ohne unnötigen Aufschub dem Personalausschuss weiterzuleiten. 

(2) §§ 119 bis 123, 128, 132, 138 und 139 Oö. LBG sind nicht anzuwenden; § 131 

Abs. 1, §§ 146 und 147 Oö. LBG gelten mit der Maßgabe, dass an die Stelle der bzw. des 

Dienstvorgesetzten oder der Dienstbehörde die Präsidentin bzw. der Präsident tritt; ein 

Einspruch im Sinn des § 147 Oö. LBG ist ohne unnötigen Aufschub dem Personalausschuss 

weiterzuleiten. Im Übrigen tritt an die Stelle der Disziplinarkommission der 

Personalausschuss. Mit Zustellung der Disziplinaranzeige an die Beschuldigte bzw. den 

Beschuldigten gilt das Disziplinarverfahren als eingeleitet. 

 


